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Denkmalgeschützte Grünanlagen: Baumerhaltung und -pflege

Die Forstabteilung kann helfen

Gemeinden, Kommunen und pri-
vate Eigentümer denkmalge-
schützter Grünanlagen, Parks oder 
anderer landschaftsästhetisch be-
deutender Flächen beschäftigen 
sich zunehmend mit der Erhaltung 
und Pflege alter Bäume. Die Her-
ausforderung besteht in der Be-
rücksichtigung von Eigentümerzie-
len, gesetzlichen Schutzau flagen, 
Verkehrssicherung und ökologi-
schen Aspekten bei ökonomisch 
vertretbarem Aufwand. Hier kann 
die Forst abteilung der Landwirt-
schaftskammer helfen. 

In der Praxis empfiehlt sich bei 
der Baumerhaltung und Pflege in 
denkmalgeschützen Anlagen zu-
meist eine Reihe von Arbeitsschrit-
ten:

 ● Begutachtung beziehungsweise 
Kontrolle der Einzelbäume mit 
Protokollierung 
 ● Planung, Organisation und Kon-
trolle von Baumpflegemaßnah-
men
❍	Erstellung von Leistungsver- 

 zeichnissen
❍	Kommunikation und Zusam- 

 menführung der betroffenen  
 Behörden

❍	Unterstützung bei Genehmi- 
 gungsverfahren

❍	Ausschreibungen
❍	Kontrolle der erfolgten Maß- 

 nahmen
 ● fachliche Begleitung anspruchs-
voller Verkehrssicherungsmaß-
nahmen an Einzelbäumen, in 
Parks oder sonstigen Waldsitu-
ationen

Bei der Abwicklung solcher 
Baumbeurteilungen und -pflege-
maßnahmen bietet umfassende Be-
treuung der Forstabteilung wichti-
ge Vorzüge für Privatwaldbesit-
zer und Baumeigentümer. Ihr Ge-
schäftsbereich „Verkehrssicherung 
und Baumkontrollen“ verfügt über 
zertifizierte Baumkontrolleure und 
speziell geschulte Bezirksförster, 
die die Ziele des Kunden bei der Be-
ratung und Betreuung in den Vor-
dergrund stellen und über Erfah-
rungen bei der Abstimmung mit 
den beteiligten Behörden verfügen.

Die Umsetzung der Eigentümer- 
und gesetzlichen Schutzziele so-
wie der ökologischen Anforderun-
gen ist zum Beispiel im Falle pri-
vater, denkmalgeschützter Park-
anlagen um historische Gebäude 

(Herrenhäuser, Gutshöfe) herum 
potenziell konfliktträchtig und da-
her anspruchsvoll. Vor dem Hinter-
grund möglicher Zielkonflikte gilt 
es, baumpflegerische Möglichkei-
ten zur kostengünstigen Herstel-
lung der Verkehrssicherheit mit 
den Zielen des Natur- und Denk-
malschutzes in Einklang zu bringen.

Aufgrund unterschiedlicher 
Standortsituationen oder der his-
torischen Hintergründe müssen 
vor Pflegemaßnahmen an alten 
Bäumen rechtliche Einschränkun-
gen und Vorgaben immer geprüft 
und vorher geklärt beziehungswei-
se in Absprache mit den Behörden 
im Einzelfall abgewogen werden. 

Ebenso ist die Prüfung der recht-
lichen Lage nach Landeswaldge-
setz, Landesnaturschutzgesetz 
und Bundesnaturschutzgesetz er-
forderlich. Explizit seien hier die 
Paragrafen (§) 39 BNatSchG (Bun-
desnaturschutzgesetz), der sich mit 
dem allgemeinen Artenschutz und 
zeitlichen Schnittverboten beschäf-
tigt, und 44 BNatSchG, in dem ar-
tenschutzrechtliche Regelungen 
für geschützte und besonderes 
geschützte Arten aufgeführt sind, 
genannt. 

Mit zusätzlichen technischen 
Mitteln wie Schalltomografie, 

Bohrwiderstandsmessung und 
Zugversuch können zudem ein-
gehende Untersuchungen vorge-
nommen werden, um die Stand- 
und Bruchsicherheit alter Bäume 
zu ermitteln. Dies ist oftmals er-
forderlich, um stark eingreifende 
Schnitt- oder Sondermaßnahmen 
gegenüber Behörden fundiert 
rechtfertigen zu können. 

Erhaltung und Pflege 
besonderer Bäume

Infolge der historisch beding-
ten Form und Gestaltung einer 
Parkanlage sind oftmals prägen-
de alte Bäume vorhanden, die als 
Alleen oder Solitärformen indi-
viduell und artenreich angelegt 
wurden. Mit geeigneten baum-
pflegerischen Maßnahmen kön-
nen solche Altbäume meist noch 
viele Jahre bis Jahrzehnte erhal-
ten werden.

Dem Erhalt alter Bäume dient 
die dauerhafte und regelmäßige 
Pflege. Sie kann biotischen Schä-
den (Pilz- oder Insektenbefall) als 
Folge von Astausbrüchen vorbeu-
gen oder den drohenden Sturz 
ganzer Bäume verhindern. 

Die ZTV-Baumpflege (Zusätzli-
che Technische Vertragsbedingun-

gen und Richtlinien für Baumpfle-
ge) beschreibt die Leistungen und 
Maßnahmen, die zum einen für 
die Erhaltung alter Bäume, zum 
anderen zur Herstellung der Ver-
kehrssicherheit möglich sind.

Lösungen  
für alte Bäume 

 ● zeitliche Verschiebung der Maß-
nahmen

Kastanienallee von 1843 im Kreis Segeberg, vermutlich die älteste in Schleswig-Holstein  Foto: Reinhard Schulte

Baum als ausgewiesenes Naturdenk-
mal Foto: Andreas Hertel
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 ● dauerhaftes Absperren des 
Baum umfeldes

 ● Kronensicherungen/Stützen/Erd
anker

 ● Einkürzung von Kronenteilen 
oder der gesamten Krone zur Er
haltung von Höhlungen und gan
zen Bäumen

Die Abwägung, einen Baum als 
Ultima Ratio zu fällen oder auf
wendig zu erhalten, muss im Ein
zelfall genau geprüft werden. Alle 
bereits vorher genannten Faktoren 
sind in diese Betrachtung einzube
ziehen.

Neben der fachlichen Zustän
digkeit des Landesamts für Denk
malpflege, der Unteren Denk
malbehörde und der Unteren Na
turschutzbehörden empfiehlt es 
sich, bei der Beurteilung und Pla
nung von Pflegemaßnahmen be
sonders geschulte Fachkräfte ein
zusetzen. In der Forstabteilung 
der Landwirtschaftskammer ste
hen dafür zertifizierte Mitarbei
ter zur Verfügung, die nach den 
Baumkontrollrichtlinien der FLL 
(Forschungsgesellschaft Land
schaftsentwicklung Landschafts
bau e. V.) ausgebildet sind. In eini
gen Dienstbezirken sind auch Be
zirksförster bereits als zertifizier
te Baumkontrolleure geschult und 
stehen direkt als erste Ansprech
partner bereit. 

Im Auftrag des Eigentümers kön
nen zielführende, optimierte Lö
sungen erarbeitet und kostenspa
rende Arbeitsketten gebildet wer
den. Die Kammer bietet ein breites 
Spektrum an Dienstleistungen an 
wie beispielsweise: 

 ● Erstellung eines Leistungsver
zeichnisses durch unabhängige Mit
arbeiter der Landwirtschaftskam
mer unter Berücksichtigung des 
Haushaltsrechts und auf Grund lage 
der FLLBaumkontrollrichtlinien

 ● Baumkataster 
(„Krankenakte“ für Ein
zelbäume oder Baum
gruppen, GPSVermes
sung, Detailkarten)

 ● Regelkontrollen/Ein
zelbaumkontrollen mit 
nachvollziehbarer Do
kumentation

 ● Rundumbetreuung 
(Koordina tion und Un
terstützung bei Behör
denterminen, Vorbe
reitung der Genehmi
gungsunterlagen)

 ● Organisation von 
Fachfirmen inklusive 
Angebotseinholung, 
Einsatzplanung und 
Umsetzung

 ● unabhängige Über
prüfung und Abnah
me der ausgeführten 
Maßnahmen (verbun
den mit der klassischen 
Verkehrssicherung im 
Wald im Hinblick auf 
jede Durchforstung) 

 ●Vermarktung von 
Baumteilen und Wie
deraufforstungen (Aus
wahlempfehlungen be
sonderer Baumarten als 
Risikovorsorge im Zeitalter des Kli
mawandels)

Der Erhalt, die Gestaltung oder 
die besondere Pflege eines Bau
mes kann vielerorts von Bedeutung 
sein. Aus Gründen der Verkehrssi
cherungspflicht liegen relevan
te Kontrollbereiche überall dort, 
wo sich regelmäßig Menschen an 
oder unter Bäumen aufhalten. Das 
kann auf öffentlichen Straßen, in 
Parkanlagen, in Kindergärten und 
Schulen, auf Wander, Rad und 
Reitwegen, an Erholungseinrich
tungen (Sitzbänke, Infotafeln et 
cetera), bei gebäudenahen Bäu

men und bei denkmalgeschützten 
Bäumen (Biotopschutz, Habitat
bäume) sein.

Haftung und 
Verkehrssicherung

Die Pflicht zur Verkehrssiche
rung ergibt sich aus der allgemei
nen Haftungsregelung in § 823 Ab
satz 1, BGB: „Wer vorsätzlich oder 
fahrlässig das Leben, die Gesund
heit oder ein sonstiges Recht ei
nes anderen widerrechtlich ver
letzt, ist dem andern zum Ersatze 
des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet“, oder kurz: Schaden 
durch Eigentum.

Darüber hinaus existiert we
der eine gesetzliche Definition der 
Verkehrssicherungspflicht noch ei
nes Haftungstatbestands der Ver
kehrssicherungspflichtverletzung. 
Die Rechtsprechung unterschei
det jedoch zwischen a) Wald und 
b) Bäume an oder auf öffentlichem 
Grund, wenn es um Inhalt und Um
fang der Verkehrssicherungspflicht 
geht. 

An oder auf öffentlichem Grund 
ist eine regelmäßige und sorgfäl
tige äußere Sichtkontrolle ausrei
chend und gleichermaßen erfor
derlich, um die Gesundheit und 
den Zustand eines Baumes zu prü
fen. (BGHUrteil vom 21. Janu
ar 1965, später mehrfach bestä

tigt). Handlungsbedarf 
im Sinne der Verkehrs
sicherungspflicht be
steht nur dann, wenn 
im Rahmen der Kon
trollen konkrete Ge
fahren erkennbar be
ziehungsweise vorher
sehbar sind.  

Den Waldeigentümer 
trifft die gleiche Pflicht 
zur Verkehrssicherung 
im Hinblick auf wald
typische Gefahren im 
Wald dort, wo zum Bei
spiel:

 ● besondere Einrich
tungen für die Öffent
lichkeit vorgehalten 
werden

 ● Besucher gezielt an
gelockt werden, etwa 
durch Spielplätze, Grill
plätze, Schutzhütten, 
ausgewiesene Parkplät
ze, Sitzgruppen oder 
anderes (Herbeifüh
rung einer gesteigerten 
Sicherheitserwartung)

 ● an Waldrändern: an
grenzend an öffentli
che Straßen 

 ● an Flächen, die be
wusst und wissentlich für den Auf
enthalt von Menschen bestimmt 
sind

Ansonsten ist im Wald das 
BGHUrteil vom 2. Oktober 2012 
richtungsweisend. Für waldtypi
sche Gefahren (umfallende Bäu
me, abbrechende Äste, Totholz
bäume, angehobene Wurzeltel
ler) haftet der Waldbesitzer in 
der Regel nicht. Dies entbindet 
ihn nicht von sämtlichen Kontroll
pflichten, reduziert aber deren An
forderungen. Hinsichtlich der Ver
kehrssicherungspflicht an Waldwe
gen ergibt sich damit, abhängig 
vom jeweiligen Einzelfall, erhöhte 
Rechtssicherheit für Waldeigen
tümer. Die Notwendigkeit einer 
Baumkontrolle oder Maßnahmen 
muss er im Einzelfall selbstverant
wortlich abwägen. 

Aus der ökologischen Beurtei
lung, den rechtlichen Anforderun
gen und der ökonomischen Abwä
gung ergeben sich schließlich Emp
fehlungen für die Gestaltung und 
Durchführung geeigneter Maß
nahmen zur Erhaltung schützens
werter Bäume. 
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Bezirksförster Reinhard Schulte (li.) und Lars Schütte-Felsche 
vor einer denkmalgeschützten Eiche
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